Interessenbekundungsverfahren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
zur 
Ermittlung geeigneter Interessenten für den Betrieb von Carsharing-Stellplätzen im öffentlichen Raum 
1. Sachlicher Hintergrund

Mit dem Mobilitätsplans Zukunft (MOPZ) hat sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock (HRO) das Ziel gesetzt, eine klimafreundliche und stadtverträgliche Verkehrsmittelnutzung zu fördern. Ein zentraler Baustein und Kernmaßnahme des MOPZ ist in diesem Zusammenhang der Ausbau des Carsharing-Angebots in der Stadt. Carsharing trägt zu einer Reduktion der CO2-Emissionen sowie des Flächenverbrauchs bei, denn jedes Carsharing-Fahrzeug kann zwischen 3 und 10 private Fahrzeuge ersetzen. 
Die HRO vergibt Stellplätze für den Betrieb eines stationsbasierten Carsharing-Angebots auf Grundlage des Gesetzes zu Förderung des Carsharing in Mecklenburg-Vorpommern (CsgG M-V). 
Die zu vergebenden Carsharing-Flächen befinden sich an neuen Mobilpunkt-Standorten, an denen E-Scooter Abstellflächen, öffentliche E-Ladestationen und Radabstellanalgen
 gebündelt werden.  Es werden Interessenten für den Betrieb von insgesamt 8 plus optional 7 Stellplätzen frühestens ab 16.03.2026 gesucht. Den avisierten Betriebsbeginn je Stellplatz entnehmen Sie bitte der Anlage 1- Stellplatzliste. 

2. Zu vergebende Standorte
Im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens werden in einem ersten Schritt insgesamt 8 Stellplätze an 4 Mobilpunkt-Standorten vergeben. Dabei wird jeder Stellplatz einzeln vergeben, d. h. Anspruch auf alle Stellplätze an einem Standort besteht nicht.
In einem zweiten, optionalen Schritt, können weitere 7 Stellplätze an 5 Mobilpunkt-Standorten vergeben werden. Die Einrichtung dieser Standorte erfolgt in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Förder- und Haushaltsmitteln der HRO. Sobald seitens der Stadt eine Entscheidung über die bauliche Realisierung gefällt ist, erfolgt mit dem Carsharing-Anbieter eine bilaterale Abstimmung zur Planung der zeitlichen Inbetriebnahme der/des Standortes. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich frühestens im 3. Quartal 2026 erfolgen.

Eine detaillierte Beschreibung jedes einzelnen Stellplatzes inkl. Lageplan entnehmen Sie bitte der Anlage 1.  

3. Dauer und Art der Überlassung

Die Stellplätze werden voraussichtlich ab dem 16.03.2026 für einen Zeitraum von in der Regel acht Jahren, d. h. bis zum 15.03.2034, vergeben. Abweichungen bei der Überlassungsdauer entnehmen Sie bitte der Stellplatzbeschreibung in Anlage 1. 
Nach erfolgreicher Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren und Auswahl zum Betrieb des Carsharing-Stellplatzes hat der Carsharing-Anbieter selbst die Sondernutzungserlaubnis für die jeweiligen Stellplätze beim Tiefbauamt, Abteilung Verkehrsbehördliche Aufgaben (tiefbauamt@rostock.de) zu beantragen. Die Stellplätze werden gebührenfrei zur Verfügung gestellt.
4. Eignungskriterien – Anforderungen an Carsharing-Anbieter
a. Zugangsvoraussetzungen
Am Auswahlverfahren können sich alle Anbieter beteiligen, welche die nachfolgenden Eignungskriterien erfüllen:
(1) Das Carsharing-Angebot erfüllt die im § 2 CsgG M-V aufgeführte Definition für Carsharing. 
(2) Der Carsharing-Anbieter erweist sich als zuverlässig im Sinne des § 4 (1) CsgG M-V.
(3) Des Weiteren müssen nachfolgende Anforderungen an das Angebot und die Fahrzeugflotte erfüllt werden:

a. Carsharing-Anbieter gewähren im Rahmen der vorhandenen Kapazität grundsätzlich jeder volljährigen Person mit einer für das entsprechende Kraftfahrzeug gültigen und vorgelegten Fahrerlaubnis diskriminierungsfrei eine Teilnahmeberechtigung. Einschränkungen hinsichtlich der Dauer des Besitzes der Fahrerlaubnis, des Mindestalters sowie einer Bonitätsprüfung sind möglich.
b. Die Fahrzeugbuchung, -abholung und -rückgabe ist für registrierte Teilnahmeberechtigte an 24 Stunden täglich möglich.
c. Für die Buchung und den Zugang zu den Fahrzeugen benötigen registrierte Teilnahmeberechtigte keine weiteren Genehmigungen und keinen zusätzlichen Vertragsabschluss.
d. Kurzzeitnutzungen ab einer Stunde sind möglich, der Stundentarif darf 20 Prozent des Tagespreises nicht überschreiten.
e. Die Berücksichtigung von Freikilometern ist mit Ausnahme der Wege für die Tank- und Batteriebeladung, der Fahrzeugpflege oder für Maßnahmen der Kundenbindung oder der Kundengewinnung nicht zulässig. Die Betriebsmittelkosten je Kilometer müssen über den marktüblichen Energiekosten (Kraftstoff und Strom) liegen.
f. Die Wartung der Fahrzeuge wird regelmäßig, entsprechend den Herstellerempfehlungen durchgeführt.

(4) Das Carsharing-Angebot trägt zu den in § 4 (2) CsgG M-V genannten Punkten bei und erfüllt folgende Kriterien:
a. Das Carsharing-Angebot erfüllt die Kriterien des Blauen Engel CarSharing (DE-UZ 100). Die Vorlage des Gütesiegels ist nicht erforderlich. 
b. Der Carsharing-Anbieter informiert im Falle der Nutzung elektrisch betriebener Fahrzeuge in geeigneter Weise (insbesondere über allgemeine Verbraucherinformationen, Internet, seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen) – soweit verfügbar – über die Standorte der für das Carsharing-Fahrzeug geeigneten Ladestationen.
Der Carsharing-Anbieter kann die Einhaltung der Anforderungen durch die Vorlage der Vertragsbedingungen, Tarife und seiner Kundeninformationen (insbesondere über allgemeine Verbraucherinformationen, den Internetauftritt oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sowie die Anlage 2 – Auskunftsbogen, Nachweise & Eigenerklärung nachweisen. 
b. Erweiterte Auswahlkriterien
Falls erforderlich (siehe Verfahrensbeschreibung unter Abschnitt 6), können erweiterte Kriterien zur Anbieterauswahl herangezogen werden. Eine Bewertung der folgenden Kriterien erfolgt durch die HRO. Punkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 vergeben. Der Anbieter mit der Bestquote erhält die volle Punktezahl. Für alle weiteren Anbieter ermittelt sich die Punktezahl aus der prozentualen Differenz zur Bestquote. Für die Wertung der Kriterien wird zusätzlich eine Gewichtung angewandt:
(1) Familienfreundlichkeit des Angebotes: Nachweis vom Anteil der familienfreundlichen Fahrzeugtypen und Kindersitzen in Fahrzeugen 
(Gewichtung: 40%)
(2) Barrierefreiheit des Angebotes: Anteil barrierearmer Fahrzeuge in der Form von Automatikantrieben in der Flotte (Gewichtung: 20%)
(3) Umweltfreundliche Flotte: Anteil emissionsarmer Fahrzeuge in der Flotte wie Hybrid-, Erdgas- oder Elektrofahrzeuge sowie Euro 6 (Gewichtung: 40%)
5. Anforderungen an den Betrieb

Bitte beachten Sie die Bestimmungen in der Anlage 4_ Muster Sondernutzungserlaubnis. Diese gelten für den gesamten Vertragszeitraum.

6. Auswahlverfahren und Fristen
Interessierte Carsharing-Anbieter, die die unter 4. genannten Zugangsvoraussetzungen erfüllen, werden aufgefordert ihr Interesse unter Verwendung der Anlage 3 – Formblatt Interessenbekundung und Angabe der Stellplatzpräferenzen schriftlich zu bekunden. Die Nachweise über die Erfüllung der Eignungskriterien (Zugangsvoraussetzungen sowie erweiterte Auswahlkriterien) sind mit der Interessensbekundung einzureichen. Die Interessenten haben alle relevanten Unterlagen schriftlich im verschlossenen Umschlag bis zum 26.01.2026 um 10:00 Uhr bei

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Rechts- und Vergabeamt, Zentrale Vergabe und Beschaffung
Raum 367, Frau Ziegler
Neuer Markt 3
18055 Rostock
einzureichen. Der verschlossene Umschlag ist außen mit Namen und Anschrift des Interessenten und der Angabe „Bitte nicht öffnen! Interessenbekundung Carsharing Stellplätze“ zu versehen. 
Fragen von Interessenten zum Interessenbekundungsverfahren oder bei etwaigen/ vermuteten Unklarheiten/ Widersprüchen in Bezug auf die Stellplatzvergabe können ausschließlich per E-Mail an lisa.wiechmann@rostock.de gesendet werden. Diese sind bis spätestens 21.01.2026 um 12:00 Uhr zu stellen. 

Bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen erfolgt durch die Abteilung Strategische Verkehrsplanung und Mobilität (Amt für Stadtentwicklung, -planung und Mobilität) eine Einladung zum Einigungsverfahren in Rostock. Dieses wird voraussichtlich in der 8 Kalenderwoche von 14:00 - 15:00 Uhr im Beratungsraum 2. OG, Steinstraße 9, 18055 Rostock oder hybrid stattfinden. Es ist für alle eingeladenen Interessenten verpflichtend. Bei Verhinderung ist die Teilnahme durch einen bevollmächtigten Vertreter sicherzustellen. Zweck des Einigungsverfahrens ist die individuelle Stellplatzzuweisung und Konsensbildung bei möglichen Interessenskonflikten. Wenn mehrere Carsharing-Anbieter Interesse an den gleichen Stellplätzen bekunden, wird zunächst versucht eine Einigung zu erzielen. Ist dies nicht möglich, erfolgt die Auswahl des Anbieters durch die HRO durch die Bewertung der erweiterten Auswahlkriterien (siehe Abschnitt 4b). Die Übererfüllung der unter 4. genannten Zugangsvoraussetzungen an die Fahrzeuge ist kein Entscheidungskriterium.  
Die HRO behält sich vor mit den Interessenten über Ihre Angebote zu verhandeln.

Mögliche Verhandlungsgespräche finden in der 8. oder 9. KW statt.
Der Vertragsabschluss erfolgt spätestens bis zum 27.02.2026.
Anlagen:

Anlage 1 – Stellplatzliste  
Anlage 2 – Auskunftsbogen, Nachweise & Eigenerklärung 

Anlage 3 – Formblatt Interessensbekundung
Anlage 4 – Muster Sondernutzungserlaubnis 
�Informationen zu den Mobilpunkten: � HYPERLINK "http://www.rostock.de/mobilpunkte" �www.rostock.de/mobilpunkte� 





